
Umweltdepartement   

 Amt für Natur, Jagd und Fischerei
 

 Bahnhofstrasse 9 
Postfach 1183 
6431 Schwyz 
Telefon 041 819 18 44 
Telefax 041 819 18 49 
 

  

 

GESUCH um Erteilung eines FISCHERPATENTS 
 

Erläuterungen zum Erwerb eines Fischerpatentes 

 

� Patentgesuche sind einzusenden an das Amt für Natur, Jagd und Fischerei, Bahnhofstrasse 9, Postfach 
1183, 6431 Schwyz. Angebote und Tarife entnehmen Sie bitte der Preisliste auf der Vorderseite. 

� Beim erstmaligen Gesuch ist eine Kopie des SaNa oder Brevets beizulegen. 

� Jugendpatente werden ab dem erfüllten 10. Altersjahr bis zum vollendeten 16. Altersjahr abgegeben.  

� Das Zürichsee Plus ermöglicht für eine Zusatzgebühr zum Jahrespatent 1a oder 1b zusätzlich die Befi-
schung des gesamten Zürichsees (inkl. Obersee). Es kann im Laufe eines Jahres jederzeit zusätzlich zum 
Jahrespatent bezogen werden.  

� Die Gästekarte ist auf allen Seen im Kanton Schwyz gültig. Sie kann von Inhaberinnen und Inhabern des 
Jahrespatentes 1 b für Fr. 50.-- bezogen werden und ermächtigt sie, einen Gast mit den Gerätschaften und 
auf das Fischkontingent des Patentinhabers mitfischen zu lassen. 

� Zusätzlich zu den Patenttaxen fällt noch die Ausfertigungsgebühr (Fr. 8.--) an. Das blaue Patentbüchlein 
mit Photo ist per 1. Januar 2010 nicht mehr notwendig. Sie brauchen für den Erwerb eines Patentes kein 
Photo mehr einzuschicken. Das Patent ist im Fall einer Kontrolle jedoch nur in Begleitung mit einem amt-
lichen Ausweis gültig. 

� Die Fischfangstatistik für die Bachfischerei ist bis 31. Oktober und jene für die Seefischerei ist bis  
31. Januar einzureichen. Die Rücksendung ist obligatorisch, auch wenn Sie keine Fänge getätigt haben. 
Im Unterlassungsfall müssen wir eine Mahngebühr von Fr. 50.- in Rechnung stellen. 

� Für die Fischerei in den Konkordatsgewässern (Zürich-, Zuger- und Vierwaldstättersee sowie Linthkanal) 
und Pachtseen (Sihl- und Wägitalersee) gelten die Ausführungsbestimmungen der jeweiligen Gewässer. 
Die kantonalen Ausführungsbestimmungen für die See- und Bachfischerei gelten für den Lauerzersee und 
Itlimoosweiher, resp. für die Schwyzer Fliessgewässer. 

� Monatspatente für die Fliessgewässer werden erst ab dem 15. Mai herausgegeben. 

� Tageskarten für die Bachfischerei können ebenfalls ab dem 15. Mai bezogen werden (Fr. 30.- für Erwach-
senen, Fr. 15.- für Jugendliche).  

� Tageskarten können bei folgenden Ausgabestellen bezogen werden. 

See- und Bachfischerei 

- Fischer-Outdoor, Artherstrasse 100, 6405 Immensee, (Tel. 041 850 73 77) 
- Rigi-Werft Fischereibedarf, Gotthardstrasse 72, 6410 Goldau, (Tel. 041 857 03 33) 
- Steiner Fischerei- und Aquaristikshop, Suststrasse 2, 6440 Brunnen, (Tel. 041 820 06 25) 
- Gersau Tourismus, Postfach 48, 6442 Gersau, (Tel. 041 828 12 20) 
- Küssnacht Tourismus, Unterdorf 6, 6443 Küssnacht (MO – SA), (Tel. 041 850 33 30) 
- Hotel Seehof du Lac, Seeplatz 6, 6403 Küssnacht (SO und abends), (Tel. 041 850 10 12) 
- Migrolshop und Tankstelle Siebnen, Glarnerstrasse 77, 8854 Siebnen, (Tel. 055 440 26 20) 
- Burri’s Fischeregge & Bootsvermietung, Gasse 11, 8846 Willerzell, (Tel. 055 412 63 05) 
- Hotel Bären, Marktstrasse 9, 8853 Lachen, (Tel. 055 451 99 99) 
Nur Bachfischerei 

- Hotel Tell, Hauptstrasse 97, 6436 Muotathal (041 830 11 26) 
- FunFish AG, Neuhofstrasse 5 , 8630 Rüti (055 251 20 50) 
- Stocker Tobias, Letzistrasse 21, 8852 Altendorf ( 055 442 20 16) 
 

� Unter www.sz.ch/fischerei finden Sie die aktuellen Ausführungsbestimmungen sowie weitere Angaben zur 
Fischerei im Kanton Schwyz. 



 

 

Der / Die Unterzeichnende wünscht folgende(s) Fischerpatent(e): Bitte ankreuzen! 
 

Personalien (Bitte mit Schreibmaschine oder Blockschrift ausfüllen) 

 
Name: .......................................... Vorname: ...................................... Geburtsdatum: .......................... 

PLZ / Ort: ...................................... Strasse: ........................................ Kanton: ..………….…………...... 

Tel. Privat: .................................... Natel: ……………………………….. Geschäft: ..................................  

e-mail: ..…………………………….. Schriften im Kanton Schwyz:   �  Ja   �  Nein 

 

                                            
1 Spezialgebühr für Einwohner und Einwohnerinnen der Gegenrechtskantone St. Gallen und Zürich, die aus-
schliesslich zur Fischerei im gesamten Zürichsee (inkl. Obersee) berechtigt 
2  Gebühr für Einwohner und Einwohnerinnen aller Kantone (ausser Schwyz), die zur Fischerei im gesamten 
Zürichsee (inkl. Obersee) sowie in den anderen Schwyzer Seeteilen (Vierwaldstättersee, Zugersee, Lauerzersee) 
berechtigt, ausgenommen der Pachtseen Wägitalersee und Sihlsee 

Patent Ia 

(See vom Ufer) 
Innerkantonale Ausserkantonale 

 Erwachsene  

(ab 16 J.) 

Jugendliche  

(ab 10 J.) 

Erwachsene  

(ab 16 J.) 

Jugendliche  

(ab 10 J.) 

Jahrespatent � SFr.   87.00 � SFr.   43.50 � SFr. 174.00 � SFr.   87.00 
Monatpatent 
(von………...…bis…………...) 

� SFr.   33.00 � SFr.   16.50 � SFr.   66.00 � SFr.   33.00 

Tagespatent � SFr.   16.00 � SFr.     8.00 � SFr.   16.00 � SFr.     8.00 

Jahrespatent Zürichsee Plus � SFr. 140.00 
(enthält Jahres-
patent 1a) 

� SFr.   70.00 
(enthält Jahres-
patent 1a) 

� SFr. 140.001 

 

� SFr.   70.001 

 

Jahrespatent Zürichsee Plus   � SFr. 280.002 
(enthält Jahrespa-
tent 1a für Aus-
serkantonale) 

� SFr. 140.002 
(enthält Jahrespa-
tent 1a für Aus-
serkantonale) 

Patent Ib 

(mit allen zulässigen Gerät-

schaften) 

Innerkantonale Ausserkantonale 

 Erwachsene  

(ab 16 J.) 

Jugendliche  

(ab 10 J.) 

Erwachsene  

(ab 16 J.) 

Jugendliche  

(ab 10 J.) 

Jahrespatent � SFr. 184.00 � SFr.   92.00 � SFr. 368.00 � SFr. 184.00 
Monatpatent 
(von………...…bis…………...) 

� SFr.   81.00 � SFr.   40.50 � SFr. 162.00 � SFr.   81.00 

Tagespatent � SFr.   32.00 � SFr.   16.00 � SFr.   32.00 � SFr.    16.00 
Jahrespatent, inkl. St. Galli-
sches Gebiet des Zürich- und 
des Obersees 

� SFr. 230.00 � SFr. 115.00 keine 

Ausgabe 

keine 

Ausgabe 

Jahrespatent Zürichsee Plus � SFr. 300.00 
(enthält Jahres-
patent 1b) 

� SFr. 150.00 
(enthält Jahres-
patent 1b) 

� SFr. 300.001 

 

� SFr. 150.001 

 

Jahrespatent Zürichsee Plus   � SFr. 600.002 
(enthält Jahrespa-
tent 1b für Aus-
serkantonale) 

� SFr. 300.002 
(enthält Jahrespa-
tent 1b für Aus-
serkantonale) 

Gästekarte � SFr.   50.00 � SFr.   50.00 � SFr.   50.00 � SFr.   50.00 



 

 

Patent II (Bach) Innerkantonale Ausserkantonale 

 Erwachsene  

(ab 16 J.) 

Jugendliche  

(ab 10 J.) 

Erwachsene  

(ab 16 J.) 

Jugendliche (ab 

10 J.) 

Jahrespatent � SFr. 168.00 � SFr.   84.00 � SFr. 504.00 � SFr. 252.00 

Monatpatent 

(von………...…bis…………...) 

� SFr.   81.00 � SFr.   40.50 � SFr. 243.00 � SFr. 121.50 

Tagespatent � SFr.   30.00 � SFr.   15.00 � SFr.   30.00 � SFr.   15.00 

 
 
Bitte senden Sie mir folgende Gesetzestexte zu: 
 
�  Ausführungsbestimmungen für die Angelfischerei in stehenden Gewässern (Lauerzersee / Itlimoosweiher) 
�  Ausführungsbestimmungen über die Fischerei im Zürichsee und Obersee 
�  Ausführungsbestimmungen zum Konkordat über die Fischerei im Zugersee 
�  Interkantonale Vereinbarung über die Fischerei im Vierwaldstättersee 
 

�  Ausführungsbestimmungen für die Angelfischerei in Fliessgewässern 

�  Fliessgewässerkarte 

 

Ort und Datum       Unterschrift 

 

.................................................................   ..................................................... 

 

 

 

 

 

Sachkundenachweis 

 

Ab 1. Januar 2010 ist das Vorweisen eines Sachkundenachweises (SaNa, Brevet) beim Erwerb eines Patentes 

von über einem Monat Dauer obligatorisch. Bitte tragen Sie diesen Ausweis auch bei der Ausübung der Fische-

rei auf sich, wenn Sie wo es erlaubt ist, den Widerhaken verwenden, oder Fische kurzfristig hältern wollen. Sie 

müssen den Ausweis in diesen Fällen unabhängig von der Dauer Ihres gelösten Patentes vorweisen können.  

 

Die SaNa-Übergangslösung (= SaNa aufgrund eines gelösten Patentes in den Jahren 2004 bis 2008) wird im 

Kanton Schwyz dauerhaft anerkannt. 

 

Die aktuellen Kursdaten und das Anmeldeformular zum Erwerb des Sachkundenachweises und des Sportfi-

scher-Brevets finden Sie unter www.sz.ch/fischerei. Das Amt übernimmt die Koordination der Anmeldungen 

und leitet diese an die jeweiligen Kursinstruktoren weiter.  

 

 

 

Adresse: Amt für Natur, Jagd und Fischerei, Bahnhofstrasse 9, Postfach 1183, 6431 Schwyz 

             Telefon 041 819 18 44 

              Fax      041 819 18 49 

              Mail     anjf@sz.ch   (www.sz.ch/fischerei) 

 


